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Definition Kindeswohlgefährdung

Wann liegt eine Kindeswohlgefährdung vor?

Eine Kindeswohlgefährdung liegt immer dann vor, „wenn eine 

gegenwärtige, erhebliche Gefahr besteht, dass die 

körperliche, geistige oder seelische Entwicklung eines 

Kindes nachhaltig beeinträchtig oder verletzt wird – und die 

Eltern oder Sorgeberechtigten nicht gewillt oder in der Lage 

sind, die Gefährdung abzuwenden.“

(SGB VIII)

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass eine Anzeige wegen 
Kindeswohlgefährdung beim ASD tatsächlich auch als Kindeswohlgefährdung 
gewertet wird?
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• ASD benötigt Fakten, welche gerichtsfest sind

• Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung erfolgt durch das Denken im Sinne einer Matrix

• Diese hängt die Situation des Kindes und die Erziehungsfähigkeit der Sorgeberechtigten 
in einen kausalen Zusammenhang

• Jede Form der Kindeswohlgefährdung kann eine unterschiedliche Qualität haben, wodurch bei 
den Gefährdungsmerkmalen ein Ranking entsteht 

• 1. Misshandlung, 2. Sexualisierte Gewalt, 3. jegliche Form der Vernachlässigung, 4. Autonomiekonflikte

• Inobhutnahme ist das letzte Mittel

• Kindeswohlmatrix:

Situation der/des 
Minderjährigen 

(Folge eines 
Bedürfnismangels

Dimensionen der 
(eingeschränkten / 

fehlenden) 
Erziehungsfähigkeit

Risikofaktoren für 
Misshandlung / 

Vernachlässigung

(mangelnde) 
Erfüllung der 

Grundbedürfnisse 
von Minderjährigen 

Gefährdungs- 
merkmale

Prognose / 
Gefährdungs- 

risiko
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In welchen Bereichen gab es aus Ihrer Sicht unterschiedliche 

Bewertungen zwischen Schule und ASD? 



Kommunikation und Rückmeldung 
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§4 Gesetz zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz 

(KKG) Abs.4

„Wird das Jugendamt von einer in 

Absatz 1 genannten Person 

(Ärzt*innen, Psycholog*innen, 

Beratungsstellen, 

Sozialarbeiter*innen, 

Lehrer*innen) informiert, soll es 

dieser Person zeitnah eine 

Rückmeldung geben, ob es die 

gewichtigen Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls des 

Kindes oder Jugendlichen 

bestätigt sieht und ob es zum 

Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen tätig geworden ist 

und noch tätig ist. Hierauf sind die 

Betroffenen vorab hinzuweisen, 

es sei denn, dass damit der 

wirksame Schutz des Kindes oder 

des Jugendlichen in Frage gestellt 

wird.“

Ob und inwiefern gibt der ASD der 

Schule, nach einer KiWo-Meldung von 

Seiten der Schule, eine 

Rückmeldung?
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Runder 

Tisch

Regelmäßige 

interdisziplinäre 

Beratung

Beteiligung durch 

Lehrkräfte, Schul-

sozialarbeiter, 

ASD-Mitarbeiter, 

Eltern und 

weitere 

Fachkräfte

Ziel ist die 

gemeinsame 

Fall-besprechung 

und Lösungs-

entwicklung

Es entsteht eine 

bedarfs-

gerechte und 

koordinierte 

Hilfeplanung

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Schule und ASD 

gewinnbringend gestaltet werden?

Leistungsbereich – freiwillige 

Hilfsangebote

• Frühzeitige Information und 

Austausch

• Vertrauensvolle Kommunikation

• Multidisziplinäre Fallbesprechung

• Runder Tisch
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Wer sollte alles an einem runden Tisch involviert sein?



Schulabsentismus
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Absentismus durch religiöse Feste, etc.

▪ Die Schule trägt die Verantwortung 

für die Schulpflicht der Schüler*innen

▪ Auch in Fällen, in denen diese aus 

Anlass religiöser Feste, 

Beerdigungen, Hochzeiten oder 

anderer familiärer Ereignisse der 

Schule fernbleiben

Durch wen bekommt die Schule 

Unterstützung bei 

Schulabsentismus (ab 12-13 

Jahren)?

▪ Unterstützung durch „Jugend 

stärken“ bei Schulabsentismus

▪ Ab 14 Jahren geht es an die 

Jugendgerichtshilfe (wenn 

Owis nicht gezahlt werden)

Ist Schulabsentismus eine Form von 

Kindeswohlgefährdung?

• Schulabsentismus ≠ Kindeswohlgefährdung

• Wenn Sorgeberechtigte aktiv die Bildung des Kindes 

oder den Schulbesuch unterbinden, kann dies als eine 

Form der Kindeswohlgefährdung angesehen werden

• Wenn Sorgeberechtigte aktiv versuchen, ihre Kinder 

zur Schule zu schicken und deren Schulbesuch 

unterstützen, stellt dies keine Kindeswohlgefährdung dar
ASD Empfehlung:

weiterhin Fehlzeiten 

dokumentieren und 

regelmäßig Owi-

Verfahren eröffnen
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Welche Möglichkeiten nutzen Sie als Schule, um Schulabsentismus 

entgegen zu wirken?

In welchem Rhythmus stellen sie Owi-Verfahren?



Verfahren und Transparenz
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Rechtlicher Rahmen

▪ Kinder und 

Jugendliche haben ein 

Recht auf gewaltfreie 

Erziehung

(SGB VIII)

▪ Wird Recht verletzt 

und es liegt eine 

Kindeswohl-

gefährdung vor, greift 

das Wächteramt 

schützend ein

(Art. 6 GG)

Gesetzliche Grundlagen

▪ §8a SGB VIII:

 Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung

▪ §8b SGB VIII:

Beratung und 

Unterstützung für 

Fachkräfte
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Mögliche Kindeswohlgefährdung

Anhaltspunkte für eine mögliche 
Kindeswohlgefährdung

Beratung durch eigenes Team

Sorge besteht weiterhin:

 Gespräche mit Kind und den Eltern

 -> Unterstützungsangebote aufzeigen

Gespräch nicht möglich oder Eltern nicht gewillt -> 

Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft

(bei Bedarf KUK Göttingen) 

Ergebnis der §8b Beratung Kindeswohlgefährdung und 
keine Handlungsmöglichkeiten der Schule -> ASD 

kontaktieren

Handlungsablauf nach Eingang der Owi beim ASD

Akute Kindeswohlgefährdung

Wenn Leib und Leben des Kindes / 
jungen Menschen in Gefahr ist

ASD kontaktieren

Stadt Göttingen: 0551 400-3737

Landkreis Göttingen: 0551 525-3737
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Erstkontakt und Ansprechpartner
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Straßenzugehörigkeit Wunsch 

nach Hilfe und Unterstützung 

vom Jugendamt der Eltern

Tagesbereitschaft bei Meldung 

Kindeswohlgefährdung

An wen wende ich mich, wenn ich einen 

Erstkontakt brauche?

An wen wende ich mich, wenn ich die Vermutung habe, dass das 

Jugendamt bereits involviert ist, ich aber noch keinen Kontakt 

habe?
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Mit welchen anderen Kooperationspartnern können Sie noch 

zusammen arbeiten?



Schweigepflicht und 
Informationsaustausch
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Situation Beispiel Schweigepflichtsenbindung 

notwenig?

§8a SGB VIII – Gefährdungseinschätzung ASD prüft mit Schule möglichen Fall von 

Kindeswohlgefährdung

Ja – außer bei akuter Gefahr

§8b SGB VIII – anonyme Beratung Lehrkraft spricht anonym mit Insofa über 

allgemeine Beobachtungen

Nein

§8b SGB VIII – mit personenbezogenen Daten Es werden Namen, familiäre Details, etc. 

genannt

Ja

Akute Kindeswohlgefährdung – Gefahr in Verzug Körperliche Misshandlung oder akute 

Vernachlässigung

Nein

Einbindung Dritter zur Gefahrenabwehr ASD bezieht Schule zur Klärung eines Falles 

mit ein

Ja – außer bei akuter Gefahr

Worüber dürfen wir uns austauschen?
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Gibt es noch weitere Fragen?
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Vielen Dank für

   Ihre

 Aufmerksamkeit.
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